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gebrauch (VS-NfD) eingestuft. 

Die entsprechenden Dokumente der Analyse sind als Verschlusssache — Nur für den Dienst- 

destags-Drucksache 19/23914 vom 3. November 2020 zu entnehmen. 

der Länder (IBP), wodurch alle Bundesländer beteiligt wurden. Diese Information ist der Bun- 

konzepts befasst. Die Zusammenarbeit erfolgt über den Inspekteur der Bereitschaftspolizeien 

Bereitschaftspolizeien der Länder) und Erstellung eines gemeinsamen Anwendererprobungs- 

folger Sonderwagen/Geschütztes Einsatzfahrzeug (SW4; GEF 4 - BPOL bzw. SW 5 für die 

der Bundespolizei durchgeführt worden, die sich mit den Nutzeranforderungen für den Nach- 

Im Bereich der Bundespolizei ist eine Analyse zwischen Bund und Ländern unter Beteiligung 

IFG greifen. 

Ein Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, wenn die Ausschlussgründe der 88 3  ff. 

Informationen. Gleichwohl verpflichtet das IFG nicht zur Erstellung dieser Informationen. 

$  1  Absatz 1  IFG gewährt jedermann nach Maßgabe des Gesetzes einen Zugang zu amtlichen 

der) und Erstellung eines gemeinsamen Anwendererprobungskonzepts mit der Bundespolizei. 

Sonderwagen/Geschütztes Einsatzfahrzeug (SW/GEF) für die Bereitschaftspolizeien der Län- 

1923914 beschriebenen Ergebnisse der Analyse der Nutzeranforderungen für den Nachfolger 
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Diese Auskunft ergeht kostenfrei. 

Gebührenentscheidung: 

Vorstehende Ausschlussgründe gelten auch für schriftliche Unterlagen. 

wäre die Kenntnisnahme durch die Öffentlichkeit für die Zielerealisierung kontraproduktiv. 

eine große Lücke im Sicherheitsgefüge der Bundesrepublik Deutschland entstehen. Folglich 

Risiko zu Lasten der einzusetzenden Polizeivollzugsbeamten zu begründen. Dadurch könnte 

Möglichkeit der Kenntnis reicht bereits aus, um ein einsatztaktisches und sicherheitsrelevantes 

bestimmte strategische Konzeptionen der Polizei auszunutzen bzw. zu unterlaufen. Die bloße 

das polizeiliche Gegenüber in die Lage versetzen, gezielt konstruktive Schwachstellen oder 

nis über die genauen Anforderungen an Sonderwagen / geschützte Einsatzfahrzeuge könnten 

higkeit des Staates und seiner Einrichtungen. Dies ist vorliegend gegeben. Detaillierte Kennt- 

fasst die Schutzgüter der inneren und äußeren Sicherheit insbesondere auch die Funktionsfä- 

der Bundesrepublik Deutschland geschützt werden. Nach dem Willen des Gesetzgebers um- 

Des Weiteren sollen durch 8 3 Nr. 1 lit. c IFG die Belange der inneren und äußeren Sicherheit 

Dieser Mehrwert ist schützenswert. 

scheidenden Mehrwert wieder (vgl. BayVGH, Urteil vom 22. Oktober 2015, 5 BV 14.1805). 

des Inhalts der Informationen in ihrer strukturierten Zusammenstellung geben diese einen ent- 

Bestätigung des vorgenannten Ausschlussgrundes. Aufgrund der Auswahl und Wichtigkeit 

Auch die Prüfung einer Teilherausgabe der Unterlagen durch Teilschwärzungen führt zu einer 

Diese Einstufung wird mithin aktuell bestätigt. 

fährden. 

teiligter Kräfte wird den Einsatz erheblich erschweren und die angestrebte Zielerreichung ge- 

den der konkreten Ausstattung und der genauen Vorgehensweise der Bundespolizei und be- 

die zu erwartenden Modi Operandi ausgelegt und abgestimmt. Ein öffentliches Bekanntwer- 

geschützte Einsatzfahrzeuge der Polizei. Diese sind sowohl auf die bekannten, als auch auf 

Die Analyse enthält u.a. Ausführungen über die genauen Anforderungen an Sonderwagen / 

Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein könnte. 

mente als „VS-NfD“ erfolgte, weil die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der 

fung der Verschlusssache richtet sich dabei nach ihrem Inhalt. Eine Einstufung dieser Doku- 

traulichkeitspflicht oder einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegt. Die Einstu- 

oder organisatorischen Schutz von Verschlusssachen geregelten Geheimhaltungs- oder Ver- 

einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen 

Nach 8 3 Nr. 4 IFG besteht kein Anspruch auf Informationszugang, wenn die Informationen 
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Mit freundlichen Grüßen 

Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@bpolp.de-mail.de 

meldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer An- 

dam schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. 

Der Widerspruch kann beim Bundespolizeipräsidium, Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Pots- 

ben werden. 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho- 

seresvona Rechtsbehelfsbelehrung: 


